Offentliche Ausschreibung der Kassenarztlichen Vereinigung Hessen:
Vergabe eines Versorgungsauftrages an eine(n) dritte(n)
Programmverantwortliche(n) Vertragsarztin oder Vertragsarzt fur die
Screening-Einheit 6 in Hessen im Rahmen des Programms zur
Friherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening

gemaR den Richtlinien des Bundesausschusses der Arzte und Krankenkassen (ber die
Friherkennung von Krebserkrankungen vom 18.
Juni 2020 und der vom 1. Juli 2024.

Fur die Ausschreibung ist der jeweils aktuelle Stand der KFE-RL, der Anlage 9.2 BMV-Arzte und
des Einheitlichen Bewertungsmalfistabes (EBM) maf3gebend.

Praambel

Der Bundesausschuss der Arzte und Krankenkassen hat zum 01.01.2004 in Abschnitt B 11l der
KFE-RL ein Programm zur Fruherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening
eingefiihrt. Die weitere Ausgestaltung wurde in Anlage 9.2. BMV-Arzte festgelegt.

Ziel des Programms zur Friherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening ist die
deutliche Senkung der Brustkrebssterblichkeit in der anspruchsberechtigten Bevolkerungsgruppe
(Frauen ab dem Alter von 50 Jahren bis zum Ende des 75. Lebensjahres). Gleichzeitig sollen die
Belastungen, die mit einem Mammographie-Screening verbunden sein kénnen, minimiert
werden.

Das Programm ist in regionale Versorgungsprogramme gegliedert, das fur Hessen die Grenzen
des Bundeslandes Hessen und damit das Gebiet der Kassenarztlichen Vereinigung Hessen (KV
Hessen) umfasst. Ein regionales Versorgungsprogramm ist wiederum in regionale Screening-
Einheiten untergliedert, fur die sog. Programmverantwortliche Arzte Versorgungsauftrage gem. §
3 Abs. 1 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV erhalten konnen.

Gem. 8§ 3 Abs. 2 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV kann ein Versorgungsauftrag auch von zwei oder
drei Programmverantwortlichen Arzten (Vertragsarzte oder angestellten Arzten in einem MVZ
oder Vertragsarztpraxis), die in einer Berufsausibungsgemeinschaft tatig sind, Ubernommen
werden.

Flr die Screening-Einheit 6 wird zum 01.07.2026 ein/e dritte/r Programmverantwortliche/r
Arztin oder Arzt gesucht. Die Berufsaustibungsgemeinschaft wird zwischen dem/der
Bewerber/in und dem verbleibenden Programmverantwortlichen Arzt geschlossen.

1. Verfahren der Ausschreibung

Die KV Hessen fluhrt fur die Nachfolge fir den Versorgungsauftrag der Screening-Einheit 6 ein
offentliches Ausschreibungsverfahren durch.

Das Verfahren verlauft zweistufig (§ 4 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV):

1. Bei Erfullung der Voraussetzungen fur eine Bewerbung nach § 5 Abs. 1 der Anlage 9.2
BMV-A/EKV bis 15.03.2026 erhalt der Bewerber Ausschreibungsunterlagen zugesandt,
die er bis 15.04.2026, 12 Uhr, bei der KV Hessen einreicht.

2. Gem. § 4 Abs. 2 ¢ der Anlage 9.2 BMV-Arzte kann die KV Hessen im Einvernehmen mit
den Landesverbanden der hessischen Krankenkassen nach pflichtgemaliem Ermessen
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Bewerbungen eine Genehmigung (unter
Auflagen) zur Ubernahme des Versorgungsauftrages erteilen.

Ein Konzept zur Organisation des Versorgungsauftrages nach 8 4 Abs. 2b ) i. V. m. 8 5 Abs. 2
b) und c) Anlage 9.2 BMV-A/EKV ist entbehrlich, sofern die Voraussetzungen an die
Verfugbarkeit und Qualifikation der im Rahmen des Versorgungsauftrages kooperierenden
Arzte und radiologischen Fachkrafte in der jeweiligen Screening-Einheit sowie die sachlichen
Voraussetzungen zur Praxisausstattung und apparativer Ausstattung bereits durch die in der
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jeweiligen Screening-Einheit tatigen Programmverantwortlichen Arzte erfillt und nachgewiesen
wurden. Der Bewerber muss jedoch detaillierte Angaben zu den personlichen Voraussetzungen
gem. § 5 Abs. 2 a) der Anlage 9.2 BMV-A/EKV machen.

Im Fall der eines/r dritten Programmverantwortlichen Arztes/Arztin ist Entscheidungsgrundlage
die personliche Qualifikation der Bewerber und deren zeitliche Verfugbarkeit zur Erflllung des
Versorgungsauftrages. Bei mehreren gleich geeigneten Bewerbern, die einen
Versorgungsauftrag tbernehmen wollen, ist ausschlaggebend, ob und wie sich der Bewerber in
den schon vorhandenen Versorgungsauftrag mit den jetzigen Programmverantwortlichen in einer
Berufsausubungsgemeinschaft einbinden lasst. Gem. § 5 Abs. 6 und 6a der Anlage 9.2 BMV-
AJEKV ist der Versorgungsauftrag an den Praxisnachfolger gemaRR § 103 Abs. 4 SGB V
Ubertragbar, wenn die entsprechenden Voraussetzungen nach diesem Vertrag erfillt sind.

2. Versorgungsauftrag

Der Versorgungsauftrag wird ausgeschrieben fiir Screening-Einheit 6 (Stadt und Landkreis
Kassel, Landkreise Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder, Werra-MeiBner und Hersfeld-
Rotenburg).

Der Versorgungsauftrag umfasst die notwendige arztliche Behandlung und Betreuung der Frauen
einschlieBlich Aufklarung und Information sowie die Ubergreifende Versorgungsorganisation und
—steuerung. Er ist umfassend und vollstandig zu erfillen.

Einzelheiten des Versorgungsauftrages ergeben sich aus Abschnitt B 1l der KFE-RL bzw. § 3
Abs. 4 der Anlage 9.2 BMV-A/EKYV (die folgenden §-Angaben beziehen sich auf die Anlage 9.2
BMV-Arzte):
1. Kooperation mit den benannten Stellen (8 7)
Uberprifung vor Erstellung der Screening-Mammographieaufnahmen (§ 8)
Erstellung der Screening-Mammographieaufnahmen (§ 9)
Organisation und Durchfiihrung der Befundung der Screening-Mammographieaufnahmen
(8 10)
Durchfiihrung der Konsensuskonferenz (8§ 11)
Durchfiuihrung der Abklarungsdiagnostik (8§ 12)
Durchfiihrung der multidisziplinaren Fallkonferenzen (§ 13)
Erganzende &rztliche Aufklarung (8 14)
9. Organisation und Durchfiihrung von Qualitatssicherungsmafinahmen (§ 15)
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3. Ablauf der Versorgungsschritte

Zu Inhalt und Ablauf der einzelnen Versorgungsschritte ist aus Sicht des
Programmverantwortlichen Arztes folgendes festzuhalten:

Die Programmverantwortlichen Arzte haben durch die Bereitstellung entsprechender Kapazitaten
dafur zu sorgen, dass alle Frauen der Zielgruppe innerhalb des 2-Jahres-Zyklus mindestens
einmal eingeladen werden kénnen. Uber die Zentrale Stelle erhalten die anspruchsberechtigten
Frauen einen Termin zur Untersuchung in einer bestimmten Mammographie-Einheit und ggf.
einen Termin zu einem Aufklarungsgesprach im Vorfeld. Grundséatzlich soll die in der Einladung
genannte Mammographie-Einheit aufgesucht werden. Abweichungen hiervon sind nur in
Abstimmung mit der Zentralen Stelle mdglich. In der Mammographie-Einheit ist zunachst zu
klaren, ob der Frau die Entscheidungshilfe zum Friiherkennungsprogramm (siehe Anlage Vb der
KFE-RL) vorgelegen hat, ob bei Verzicht auf ein mindliches Aufklarungsgesprach die
unterschriebene Erklarung dazu vorliegt und ob aufgrund des standardisierten Fragebogens zur
Anamnese (Anlage V der KFE-R) ein Leistungsanspruch der Frau besteht. Auf Verlangen wird
die Frau zusatzlich Uber Strahlen- und Datenschutz im Rahmen des Screening-Programms
informiert. Die Mammographie-Aufnahme wird unter verantwortlicher Leitung des
Programmverantwortlichen Arztes von einer radiologischen Fachkraft erstellt. Der
Programmverantwortliche Arzt organisiert die Doppelbefundung der Aufnahmen gem. 8§ 10 der
Anlage 9.2 BMV-A/EKV, fiihrt deren Ergebnisse zusammen und leitet ggf. eine zusatzliche
Befundung im Rahmen der Konsensuskonferenz nach § 11 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV ein.

Mammographie-Screening, Stand 29.01.2026
Seite 2



Diese Konsensuskonferenzen sollen in der Regel mindestens einmal pro Woche zusammen mit
den beiden Arzten, die die Doppelbefundung vorgenommen haben, stattfinden. Frauen mit
weiterhin aufféalligen Befunden werden zur Abklarungsdiagnostik nach § 12 der Anlage 9.2 BMV-
AJ/EKV eingeladen. Der Programmverantwortliche Arzt ist verpflichtet, in der Regel mindestens
einmal in der Woche eine Sprechstunde zur Abklarungsdiagnostik durchzufihren. Falls
erforderlich veranlasst der Programmverantwortliche Arzt die histopathologische Untersuchung
der durch Biopsie gewonnenen Praparate. Bleibt der Verdacht auf eine maligne Erkrankung der
Brust bestehen, ruft der Programmverantwortliche Arzt in der Regel mindestens einmal in der
Woche eine pra- und eine postoperative Fallkonferenz nach § 13 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV ein.

Die Qualitatssicherung bezieht sich auf die gesamte Versorgungskette des Programms und
betrifft die fachliche Qualifikation aller beteiligten Arzte und radiologischen Fachkréafte, die
organisatorischen und technischen Aspekte sowie die Evaluierung des gesamten Programms.
Zu den Aufgaben der Programmverantwortlichen Arzte im Bereich der Qualitatssicherung
gehdren u. a.:

u Pflicht zur Ubermittlung der Daten (§ 7 i. V. mit Anhang 9 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV) und
zwar im Rahmen des Einladungswesens, der é&rztlichen Untersuchung, der
Qualitatssicherung  (diagnostische  Bildqualitat, Beurteilung der Fallsammlung,
Selbstuberprufung) und der Evaluation.

| Dokumentation gem. Anlage VI der KFE-RL (Erstellung und Befundung der
Mammographie-Aufnahmen und Teilschritte der Abklarungsdiagnostik)

u Dokumentation der Konferenzen (gem. Anhang 1 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV)

u Nachweise der fachlichen Befahigung gem. Abschnitt E der Anlage 9.2 BMV-A/EKV, soweit
von den Programmverantwortlichen Arzten selbst gegeniiber der KV Hessen vorzulegen.
Kooperierende Arzte miissen den Nachweis selbst fiihren.

u Nachweise der Voraussetzungen der technischen Qualitatssicherung gem. Abschnitt H der
Anlage 9.2 BMV-A/EKV

u Teilnahme an den Verfahren zur Selbstiberprifung gem. § 15 Abs. 2 der Anlage 9.2 BMV-
A/EKV.

4. Kooperation

Die Leistungen des Versorgungsauftrages konnen nach dem Stand der medizinischen
Erkenntnisse nur in Kooperation mit anderen an der vertragsarztlichen Versorgung
teilnehmenden Arzten erbracht werden. Dazu zahlen:

u Befundende Arzte mit einer Genehmigung nach § 25 der Anlage 9.2 BMV-A/EKYV, die eine
konsiliarische Befundung der Mammographie-Aufnahmen vornehmen und ggf. an den
gemeinsamen Konsensuskonferenzen teilnehmen.

u Arzte nach § 27 Abs. 3 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV, die auf Veranlassung des
Programmverantwortlichen Arztes im Rahmen der Abklarungsdiagnostik die Biopsie(n)
unter Réntgenkontrolle durchfihren.

u Pathologen nach § 28 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV, die die Beurteilung der
histopathologischen Praparate im Rahmen der Abklarungsdiagnostik durchfiihren.

Der Programmverantwortliche Arzt sollte auch mit angestellten Krankenhauséarzten kooperieren,

die nach § 13 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV an den pra- und postoperativen multidisziplinaren

Fallkonferenzen teilnehmen und dafiir eine Ermachtigung nach § 29 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV

erhalten.

5. Radiologische Fachkrafte

Die Screening-Mammographieaufnahmen werden durch eine radiologische Fachkraft unter
verantwortlicher Leitung eines Programmverantwortlichen Arztes erstellt (§ 9 Abs. 1 der Anlage
9.2. BMV-A/EKV). Der Programmverantwortliche Arzt muss jederzeit erreichbar und ggf. in
angemessener Zeit vor Ort sein.

Der Programmverantwortliche Arzt kann radiologische Fachkrafte im Screening-Programm
einsetzen, wenn sie die Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 der Anlage 9.2. BMV-A/ EKYV erflillen.
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6. Vergutung und Abrechnung

Gem. § 3 Abs. 4 der Anlage 9.2. BMV-A/EKV missen die Voraussetzungen zur Ausfiihrung und
Abrechnung der Leistungen des Einheitlichen Bewertungsmafistabes (EBM), die dem
Versorgungsauftrag jeweils zugeordnet sind (EBM-Nrn. 01750, 01751, 01752, 01754, 01758),
von den Programmverantwortlichen Arzten erfillt und die Leistungen bei entsprechender
Indikationsstellung personlich durchgefuhrt werden. Davon ausgenommen sind Leistungen, die
nach diesem Vertrag von den Programmverantwortlichen Arzten veranlasst werden kdnnen bzw.
mussen.

Der Programmverantwortliche Arzt kann die Befundung von Screening-
Mammographieaufnahmen (8 18 der Anlage 9.2. BMV-A/EKV) sowie die Durchfiihrung von
Stanzbiopsien unter Rontgenkontrolle (8 19 der Anlage 9.2. BMV-A/EKV) und muss die
Durchfiihrung von histopathologischen Untersuchungen (8§ 20 der Anlage 9.2. BMV-A/EKV) an
andere am Screening-Programm teilnehmende Arzte, denen eine entsprechende Genehmigung
(8 16 der Anlage 9.2. BMV-A/EKYV) erteilt worden ist, Gibertragen.

Der Programmverantwortliche Arzt kann an der Doppelbefundung teilnehmen. In diesem Fall
Ubernimmt sein Partner in der Berufsausubungsgemeinschaft gem. 8 3 Abs. 2 der Anlage 9.2
BMV-A/EKV den Versorgungsauftrag (8 10 Abs. 2 ¢ der Anlage 9.2 BMV-A/EKV).

Die Programmverantwortlichen Arzte sowie andere Arzte, die Leistungen im Rahmen des
Screenings erbringen, rechnen die Screening-Leistungen jeweils Uber ihre lebenslange
Arztnummer (LANR) sowie eine eigene Betriebsstattennummer (BSNR) mit der KV Hessen ab.

Die Vergutung der EBM-Ziffern 01750 bis 01759 erfolgt extrabudgetéar. In dieser Vergitung ist
seit 1.4.2015 ein Aufschlag in Hohe von 5,47 Prozent zur Finanzierung der sog. Overhead-Kosten
im Mammographie-Screening (u. a. fur die Kooperationsgemeinschaft und die Referenzzentren)
enthalten.

Die Hohe des Punktwertes richtet sich nach den jeweils glltigen Bestimmungen des EBM sowie
dem jeweils gultigen Honorarvertrag der KV Hessen abzlglich des Aufschlages fur den
Overhead. Sachkostenziffern sind davon nicht betroffen. Auf die abgerechneten Leistungen
werden die satzungsgeméalen Umlagen und Verwaltungskosten der KV Hessen erhoben.

7. Bewerber

Um einen Versorgungsauftrag bewerben kénnen sich an der vertragsarztlichen Versorgung
teilnehmende Fachérzte fur Diagnostische Radiologie sowie Facharzte fur Frauenheilkunde und
Geburtshilfe. Der / die Bewerber(in) ist / wird mit den jetzigen Programmverantwortlichen Arzten
in einer Berufsausiibungsgemeinschatft tatig (sein).

Hinweis: Fur die Berufsaustibungsgemeinschaft ist die jeweils aktuelle Berufsordnung fir die
Arztinnen und Arzte in Hessen sowie die Zulassungsverordnung fir Vertragsérzte maRRgeblich.

8. Bewerbungsvoraussetzungen

Wenn Sie sich um den Versorgungsauftrag als dritte/r Programmverantwortlicher Arztin/Arzt in
der Screening-Einheit 6 bewerben wollen, so erhalten Sie von uns die Bewerbungsunterlagen,
wenn Sie die folgenden Voraussetzungen gem. § 5 Abs. 1 der Anlage 9.2. BMV-A/EKV erfiillen
und fristgerecht gegentber der KV Hessen vollstandig nachweisen:

u Berechtigung zum Fihren der Gebietsbezeichnung ,Diagnostische Radiologie’ oder
,Frauenheilkunde und Geburtshilfe’

u Die fur den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde nach § 74 Strahlenschutzgesetz

| Erfillung der fachlichen Voraussetzungen zur Ausfiihrung und Abrechnung von Leistungen
der ,kurativen’ Mammographie gemaf der Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und —
therapie nach § 135 Abs. 2 SGB V

| Erflllung der fachlichen Voraussetzungen zur Ausfiihrung und Abrechnung von Leistungen
der Ultraschalldiagnostik der Mamma gemanR der Ultraschall-Vereinbarung nach § 135 Abs.
2 SGB V.

Die Bewerbungsunterlagen werden Ihnen nur auf lhren schriftlichen Antrag hin zugeschickt.
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9. Bewerbung

lhre Bewerbungsunterlagen missen nach 8§ 5 Abs. 2 der Anlage 9.2. BMV-A/EKV detaillierte
Angaben zu lhren persodnlichen Voraussetzungen enthalten, insbesondere:

- Teilnahme an dem  multidisziplinaren  Kurs  zur  Einflhrung in  das
Friherkennungsprogramm gemaf Anhang 2 Nr. 1 der Anlage 9.2. BMV-A/EKV

- Ggf. Tatigkeit im Rahmen des Friherkennungsprogramms
- Ggf. bereits vorliegende Nachweise gem. § 5 Abs. 5 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV

10. Genehmigung

Nach Priufung der eingereichten Bewerbungsunterlagen kann die KV Hessen im Einvernehmen
mit den Krankenkassenverbanden in Hessen eine Genehmigung zur Durchfiihrung des
Versorgungsauftrages erteilen, die mit Auflagen verbunden sein kann. Diese sind innerhalb von
9 Monaten nach Erteilung der Genehmigung und vor dem Beginn der Ubernahme des
Versorgungsauftrages zu erfillen und nachzuweisen. Werden die Voraussetzungen nach § 5
Abs. 5 der Anlage 9.2 BMV-A/EKV nicht innerhalb eines Zeitraums von neun Monaten nach
Erteilung der Genehmigung und vor dem Beginn der Ubernahme des Versorgungsauftrages
erfullt und nachgewiesen, wird die Genehmigung widerrufen. Beruht das Nichterfillen der
Voraussetzungen auf Griinden, die der Genehmigungsinhaber nicht selber zu vertreten hat,
verlangert sich die Frist zur Erfillung der Genehmigungsvoraussetzungen auf Antrag um einen
weiteren Monat.

Die Genehmigung fiir die Ubernahme eines Versorgungsauftrages wird unbefristet erteilt.

11. Fristen und Anschrift

Interessierte Arzte haben bis 15.03.2026 die Moglichkeit, Bewerbungsunterlagen anzufordern
(siehe Punkt 8).

Vollstandige Bewerbungen (siehe Punkt 9) missen schriftlich in einem geschlossenen Umschlag
bis zum 15.04.2026, 12:00 Uhr, bei der

Kassenarztlichen Vereinigung Hessen
Abteilung Qualitatssicherung & Mitgliederservice Sondervertrage

Mammographie-Screening

Europa-Allee 90

60486 Frankfurt

eingereicht werden. Nach diesem Zeitpunkt kdnnen keine Bewerbungen mehr angenommen
werden.

Mammographie-Screening, Stand 29.01.2026
Seite 5



	Öffentliche Ausschreibung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen:  Vergabe eines Versorgungsauftrages an eine(n) dritte(n) Programmverantwortliche(n) Vertragsärztin oder Vertragsarzt für die Screening-Einheit 6 in Hessen im Rahmen des Programms zur F...
	Präambel
	1. Verfahren der Ausschreibung
	2. Versorgungsauftrag
	3. Ablauf der Versorgungsschritte
	4. Kooperation
	5. Radiologische Fachkräfte
	6. Vergütung und Abrechnung
	7. Bewerber
	8. Bewerbungsvoraussetzungen
	9. Bewerbung
	10. Genehmigung
	11. Fristen und Anschrift

